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BEKANNTMACHUNG 

über die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2024 

und des Lageberichtes 2024 der Stadtwerke Marsberg 

Der Rat der Stadt Marsberg hat am 05.12.2025 den Jahresabschluss zum 31.12.2024 und den 

Lagebericht 2024 der Stadtwerke Marsberg mit einer Bilanzsumme von 53.065.769,82 € und 

einem Jahresfehlbetrag von 40.447,80 € festgestellt und folgendes beschlossen: 

Der Jahresfehlbetrag des Betriebszweiges Wasserversorgung von 361.883,37 € ist auf neue 

Rechnung vorzutragen. Vom Jahresüberschuss des Betriebszweiges Abwasserentsorgung von 

321.435,57 € ist die Eigenkapitalverzinsung i. H. v. 67.372,40 € an die Stadt abzuführen. Die 

verbleibenden 254.063,17 € werden auf neue Rechnung vorgetragen. 

Der Jahresabschluss zum 31.12.2024 und der Lagebericht 2024 stehen nach dieser 

Bekanntmachung bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses zur Einsichtnahme bei 

den Stadtwerken Marsberg, 34431 Marsberg, In der Hameke 1b, zur Verfügung. 

Bekanntmachungsanordnung 

Die vorstehende Bekanntmachung über die Feststellung des Jahresabschlusses zum 

31.12.2024 und des Lageberichtes 2024 der Stadtwerke Marsberg werden hiermit öffentlich 

bekanntgemacht. 

Marsberg, den 15.01.2026 

Der Bürgermeistegr 
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A_NKÜNDIGUNG VON KARTIERUNGSARBEITEN 
FÜR DIE TRASSENPLANUNG N_ 

amprion 
verbindet 

ORTSÜBLICHE BEKANNTMACHUNG IM BEREICH DER STADT MARSBERG 

RHEIN-MAIN-LINK 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

Amprion hat als zuständiger Übertragungsnetzbetreiber den gesetz- 

lichen Auftrag, das Übertragungsnetz im Zuge der Energiewende um- 

und auszubauen. 

Der Rhein-Main-Link ist eins dieser zentralen Netzausbauprojekte, um 

Deutschland bis 2045 klimaneutral mit Strom zu versorgen. Er besteht 

aus den folgenden vier Vorhaben, die von der Bundesnetzagentur im 

aktuellen Netzentwicklungsplan 2023-2037/2045 bestätigt wurden. 

Durch die Aufnahme in das Bundesbedarfsplangesetz (BBPIG) sind die 

energiewirtschaftliche Notwendigkeit und der vordringliche Bedarf des 

Rhein-Main-Links gesetzlich festgelegt. 

* Vorhaben Nr. 82 BBPIG (DC34) 

Ovelgönne/Rastede/Wiefelstede/Westerstede — Bürstadt 

e Vorhaben Nr. 82a BBPIG (DC35) 

Ovelgönne/Rastede/Wiefelstede/Westerstede — Hofheim am Taunus 

+ Vorhaben Nr. 82b BBPIG (NOR-x-4) 

Bestandteil Ovelgönne/Rastede/Wefelstede/Westerstede — Kriftel 

s Vorhaben Nr. 82c BBPIG (NOR-x-8) 

Bestandteil Ovelgönne/Rastede/Wiefelstede/Westerstede — 

Bürstadt/Biblis/Groß-Rohrheim/Gernsheim/Biebesheim am Rhein 

Da zwischen allen Vorhaben eine räumliche Nähe besteht, plant 

Amprion sie gebündelt als Rhein-Main-Link umzusetzen. Dieser wird 

zukünftig bis zu acht Gigawatt regenerativ produzierten Strom von Nie- 

dersachsen nach Hessen transportieren. Maßgeblich für den Verlauf 

des Rhein-Main-Links ist ein sogenannter Präferenzraum, der von der 

Bundesnetzagentur erstmalig für Erdkabel-Gleichstromvorhaben ermit- 

telt wurde. 

KARTIERUNGEN, VERMESSUNGSAÄRBEITEN, 
ORTSBESICHTIGUNGEN UND DOKUMENTATION 

1. KARTIERUNGSARBEITEN 
Für die Erstellung der umweltfachlichen Unterlagen im Planfeststel- 

lungsverfahren sind Bestandserfassungen der Tier- und Pflanzenarten 

erforderlich. Die Kartierungen dienen dazu, Aufschluss über relevante 

Artvorkommen zu erhalten. Da sich die Kartierungsarbeiten am jahres- 

zeitlichen Verlauf der Flora und Fauna orientieren und darüber hinaus 

der Witterung unterliegen, sind die aufgeführten Arbeiten in der Abfolge 

variabel. 

Folgende Kartierungsarbeiten, die jedoch nicht auf allen Grundstücken 

erfolgen müssen, werden von der Amprion GmbH beziehungsweise ih- 

ren Beauftragten durchgeführt: 

Biotoptypen- und Gewässerkartierung: Die Biotoptypenkartierung 

wird durch Begehungen und flächendeckende Inaugenscheinnahme 

eines 2000-m-Trassenkorridors festgestellt. 

Amprion GmbH : Robert-Schuman-Straße 7 - 44263 Dortmund 
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Brut- und Rastvogelkartierung: Es werden mehrere Tag- und gege- 

benenfalls auch Nachtbegehungen im räumlichen Zusammenhang mit 

Natura 2000-Gebieten durchgeführt. 

Horst- und Höhlenbaumkartierung: Die Sichtkontrolle und Besatz- 

überprüfung der Horste an einzelnen Bäumen erfolgt durch Begehun- 

gen in der laubfreien Zeit in den Wintermonaten und gegebenenfalls 

ergänzend im Sommer im räumlichen Zusammenhang mit Na- 

tura 2000-Gebieten. 

Fledermauskartierungen: Im räumlichen Zusammenhang mit Na- 

tura 2000-Gebieten werden durch Nachtbegehungen in den‘Sommer- 

monaten Fledermäuse erfasst. Hierbei können an einzelnen Abenden 

an geeigneten Standorten fortwährend kontrollierte Netze zum Fang 

der Tiere zwecks Bestimmung zum Einsatz kommen. Weiterhin kann 

es an einzelnen Standorten zur Ausbringung von Horchboxen kommen, 

die automatisch Ultraschalllaute zur Bestimmung der Fledermausarten 

aufzeichnen. 

Kartierungen von Amphibien, Biber, Brandmaus, Feldmaus, 

Fischotter, Haselmaus, Käfern, Libellen, Reptilien, Schmetterlin- 

gen und Wildkatze: Tagsüber und teilweise nachts werden im räumli- 

chen Zusammenhang mit Natura 2000-Gebieten die verschiedenen Ar- 

ten erfasst. Ergänzend zu den notwendigen Begehungen werden hier 

bei Bedarf zum Nachweis der Haselmaus Neströhren (kleine Plastik- 

röhren) an Büschen oder Bäumen befestigt und zum Nachweis von 

Amphibien und Reptilien künstliche Verstecke (ca. 1 m* große Stücke 

von Brettern, Blechen oder Dachpappe) auf dem Boden ausgebracht. 

Zum Nachweis von Molchen werden punktuell (räumlich und zeitlich) in 

Gewässern zur Erfassung Eimer- und Flaschenreusen eingesetzt. 

Kartierung von Fischen, Flusskrebsen, Muscheln und Rundmäu- 

lern: Begehung beziehungsweise Bootsbefahrung von relevanten Ge- 

wässern sowohl tagsüber als auch nachts im räumlichen Zusammen- 

hang mit Natura 2000-Gebieten. Ergänzend zu den Begehungen 

können in einzelnen Nächten Reusen zur Kartierung bestimmter Arten 

aufgestellt werden. Die Tiere werden direkt nach der Erfassung zur Art- 

bestimmung wieder freigelassen. 

2. VERMESSUNGSARBEITEN 

Zur Erfassung der Topographie im Präferenzraum sind Vermessungen 

notwendig, meist fußläufig mit tragbaren Geräten. Unter bestimmten 

Bedingungen können Drohnen eingesetzt werden. Die Arbeiten dauern 

in der Regel wenige Tage, abhängig von der Witterung. 

3. ORTSBESICHTIGUNGEN UND DOKUMENTATION 

Ziel ist die Ermittlung von Umweltdaten, Kreuzungspunkten und geo- 

grafischen sowie geologischen Gegebenheiten. Kleingruppen von zwei 

Personen führen die Besichtigungen meist mit Pkw durch, öffentliche 

Wege werden genutzt; private und Wirtschaftswege nur bei Bedarf. Es 

werden lediglich Fotos und Notizen angefertigt. Es werden keine spe- 

ziellen Geräte eingesetzt.



Mit dieser ortsüblichen Bekanntmachung werden den von den Unter- 

suchungen betroffenen Eigentümer*innen und Nutzungsberechtigten 

die Vorarbeiten nach & 44 Absatz 2 ENWG bekanntgemacht. 

Die Vorarbeiten erstrecken sich über einen Gesamtzeitraum von 

MÄRZ 2026 BIS MAI 2027 

Die Grundstücke und landwirtschaftlichen Wege werden nur tageweise 

und kurzzeitig betreten beziehungsweise letztere befahren. In der Re- 

gel sind die Mitarbeiter*innen zu Fuß unterwegs. Die Arbeiten vor Ort 

dauern wenige Minuten bis mehrere Stunden. Um die Flächen mit dem 

Fahrzeug zu erreichen, werden öffentliche, private und landwirtschaft- 

liche Wege genutzt. Gegebenenfalls werden Flurstücke, je nach Witte- 

rung und Aufwand, mehrmals an verschiedenen Tagen innerhalb des 

angegebenen Zeitraums betreten. 

Mit den Arbeiten haben wir die Planungsgemeinschaften Arbeitsge- 

meinschaft Arcadis | ILF - R-M-L, c/o Arcadis Germany GmbH, Euro- 

paplatz 3, 64293 Darmstadt sowie Ingenieurgemeinschaft Teamplan 

FBGM, Pforzheimer Str. 128b, 76275 Ettlingen beauftragt. Im Zuge der 

Arbeiten werden keine Schäden verursacht. Sollie es trotz aller Vor- 

sicht zu Flurschäden kommen, können diese bei dem oben genannten 

Kontakt angezeigt werden. Wir werden diese sodann entsprechend den 

gesetzlichen Vorgaben in 8 44 Absatz 3 ENWG entschädigen. 

Eine Inanspruchnahme der Flurstücke erfolgt nur im Rahmen der im 

folgenden beschriebenen Vorarbeiten und auf Grundlage des 844 

EnWG. Gemäß Absatz 1 müssen Eigentümer*innen und sonstige Nut- 

zungsberechtigte diese Arbeiten dulden, da sie zur Vorbereitung der 

Planung dienen und hiermit ordnungsgemäß angekündigt werden. 

Bei allen Vorarbeiten setzen wir höchste Standards für den Schutz von 

Mensch und Umwelt ein. Die Belange von Umwelt, Natur und Land- 

schaft nehmen wir dabei sehr ernst und halten uns streng an die ge- 

setzlichen Vorgaben. Wir versuchen zudem, die temporäre Störung der 

Wohn- und Erholungsfunktionen während der Erkundungsphase durch 

vorausschauende Planung, Absprachen mit Behörden und Betroffenen 

sowie den Einsatz schonender Technologien so gering wie möglich zu 

halten. 

Wir bedanken uns vorab bei allen betroffenen Eigentümer*innen und 

sonstigen Nutzungsberechtigten für ihr Verständnis. 

KONTAKT 

Für Rückiragen zur Bekannimachung stehen wir Ihnen germ über un- 

sere Telefonhotline unter der Rufnummer: 06251 8263288 im Zeitraum 

von 

Montag bis Freitag: 09.00—18.00 Uhr 

zur Verfügung. 

Sie können uns auch gerne eine Rückrufbitte zukommen lassen, wir 

kontaktieren Sie dann kurzfristig. Hinterlassen Sie uns dazu bitte Ihre 

Telefonnummer und den Terminwunsch für einen Rückruf. 

Amprion GmbH - Robert-Schuman-Straße 7 * 44263 Dortmund 
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DIE FOLGENDEN FLURE IM BEREICH DER STADT 
MARSBERG SIND VON DEN MASSNAHMEN 
BETROFFEN 

Wir weisen darauf hin, dass nicht alle Flurstücke in den unten genann- 

ten Fluren zwangsläufig für die Vorarbeiten in Anspruch genommen 

werden. Der genaue Bedarf ergibt sich vor Ort. Eine Liste der in An- 

spruch zu nehmenden Flurstücke finden Sie auf unserer Projektweb- 

site: 

https:/www.amprion.net/Netzausbau/Vorarbei- 

ten/Bekanntmachungen/ 

GEMARKUNG CANSTEIN 

Flur 2, 3, 5 

GEMARKUNG HEDDINGHAUSEN 
Flur 4 



Amtliche Bekanntmachung des Zweckverbandes 

Naturpark Diemelsee 

Haushaltssatzung des Zweckverbandes Diemelsee für das Haushaltsjahr 2026 

Die Haushaltssatzung des Zweckverbandes Naturpark Diemelsee für das Haushaltsjahr 
2026 (incl. Haushaltsgenehmigung) mit dem Haushaltsplan und den nach $ 1 
Gemeindehaushaltsverordnung beizufügenden Anlagen, liegt gemäß 8& 97 Abs. 4 der 
Hessischen Gemeindeordnung in der Zeit vom 

Montag, dem 02.02.2026 bis einschließlich Mittwoch, dem 11.02.2026 

während der Dienststunden in der Gemeindeverwaltung Willingen (Upland), Waldecker 
Straße 12, Zimmer 106, zu jJedermanns Einsicht öffentlich aus. 

Willingen (Upland), 26. Januar 2026 

Der Ve:;bandsvorstand 

j;«*"f‚i L£t f/c‘ ‘z{M’ä..„"" 

Thomas Trachte 
(Verbandsvorsteher) 
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HAUSHALTSSATZUNG 

des Zweckverbandes „Naturpark Diemelsee“ 

für das Haushaltsjahr 2026 

Aufgrund des & 18 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (KGG) vom 16. 
Dezember 1969 (GVBl. | S. 307), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 16. 
Februar 2023 (GVBIl. S. 83), in Verbindung mit dem sechsten Teil der Hessischen 
Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 
142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 01. April 2025 (GVBl. 2025 S. 24), 
hat die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Naturpark Diemelsee in ihrer Sitzung am 
10. Dezember 2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 

$ 1 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird 

im ERGEBNISHAUSHALT 

im ordentlichen Ergebnis 
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 595.145 EUR 
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 610.145 EUR 
mit einem Saldo von - 15.000 EUR 

im außerordentlichen Ergebnis 
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 0 EUR 
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 0 EUR 
mit einem Saldo von 0 EUR 

mit einem Fehlbedarf von 15.000 EUR 

im FINANZHAUSHALT 

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und 
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 2.940 EUR 

und dem Gesamtbetrag der 

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 30.650 EUR 
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 33.590 EUR 
mit einem Saldo von - 2.940 EUR 

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 0 EUR 
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 0 EUR 
mit einem Saldo von 0 EUR 

ausgeglichen mit einem Zahlungsmittelüberschuss 
des Haushaltsjahres von 0 EUR 

festgesetzt. 

MT



82 

Kredite werden nicht veranschlagt. 

83 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 

S4 

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht. 

85 

Die Verbandsumlage nach $ 12 (3) der Verbandssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird 

für den Landkreis Waldeck-Frankenberg auf 60.000 EUR 
für den Hochsauerlandkreis auf 20.000 EUR 

festgesetzt. 

86 

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen. 

S7 

Es gilt der von der Verbandsversammlung als Teil des Haushaltsplanes beschlossene 
Stellenplan. 

Willingen (Upland), 11. Dezember 2025 

Der Verbandsvorstand 

£Ä;/;i QÄ#'LJ” 

Thomas Trachte 
(Verbandsvorsteher) 
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Bekanntmachung 

Ersatzbestimmung gem. $ 45 des Kommunalwahlgesetzes (KWahlG) i. d. F. der 
Bekanntmachung vom 30.06.1998 (GV. NW. S. 454) in der zurzeit gültigen 

Fassung für das ausscheidende Mitglied des Rates der Stadt Marsberg, Herrn 
Carsten Krause 

Herr Carsten Krause, der bei der Kommunalwahl am 14.09.2025 als Bewerber der 

SPD-Fraktion in den Rat der Stadt Marsberg gewählt wurde, hat gemäß S& 38 
KWahlG durch Erklärung vom 07.01.2026 mit Ablauf des 31.01.2026 auf sein 
Mandat verzichtet. 

Gemäß $ 45 KWahlG wird hiermit Herr Heinz Dinkelmann, als der auf Platz 23 der 
Reserveliste der SPD-Fraktion genannte Bewerber festgestellt, der gleichzeitig 

ausdrücklich bestimmtes Ersatzmitglied für Herrn Carsten Krause ist, 

Gegen die Gültigkeit der Ersatzbestimmung kann gem. $ 45 i. V. m. 8 39 Abs. 1 
KWahlG 

a) jeder Wahlberechtigte des Wahlgebietes, 

b) die für das Wahlgebiet zuständige Leitung, solcher Parteien und 

Wählergemeinschaften, die an der Wahl teilgenommen haben, sowie 

c) die Aufsichtsbehörde 

binnen eines Monats nach dieser Bekanntmachung Einspruch erheben, wenn sie 
eine Entscheidung über die Gültigkeit der Feststellung gemäß $ 40 Abs. 1 

Buchstaben a) bis c) KWahlG für erforderlich halten. 

Der Einspruch ist bei dem unterzeichneten Wahlleiter, Lillers-Straße 8, 34431 Mars- 
berg, schriftlich einzureichen oder mündlich zur Niederschrift zu erklären. 

Marsberg, den 09.02.2026 

Der Bürgermeister 
als Wahllei 
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Satzung 

über die Vergabe von Aufträgen der Stadt Marsberg unterhalb der Schwellenwerte 
gemäß 8& 106 GWB 

Der Rat der Stadt Marsberg hat aufgrund der 88 7 und 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe f, 75 a Abs. 
2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der jeweils geltenden Fassung 
in seiner Sitzung am 05.02.2026 folgende Satzung beschlossen: 

8 1 Geltungsbereich und Auftragswertbestimmung 

(1) Diese Satzung dient der wirtschaftlichen, effizienten und sparsamen Gestaltung der 
Vergabe von Öffentlichen Aufträgen unter Berücksichtigung der Grundsätze von 

Gleichbehandlung und Transparenz im Sinne des 8 75a Absatz 2 der Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der jeweils geltenden Fassung. Rechte 
Dritter, insbesondere der Teilnehmer an einem Vergabeverfahren, werden durch diese 

Satzung nicht begründet. 

(2) Diese Satzung regelt die Vergabe von Bau-, Liefer- und Dienstleistungen der Stadt 
Marsberg, deren geschätzte Auftragswerte die gemäß 8& 106 des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen in der jeweils geltenden Fassung festgelegten 
Schwellenwerte (EU-Schwellenwerte) ohne Umsatzsteuer nicht erreichen. 

(3) Zur Bestimmung des geschätzten Auftragswertes ist $ 3 der Vergabeverordnung In der 
jeweils geltenden Fassung anzuwenden. 

(4) Diese Satzung gilt nicht für kommunalbeherrschte juristische Personen des öffentlichen 

und privaten Rechts, an denen die Stadt Marsberg unmittelbar oder mittelbar beteiligt 

ist. 

8& 2 Anwendung von Vergaberegeln 

(1) Die Stadt Marsberg vergibt Aufträge über Bau-, Liefer- und Dienstleistungen nach 
Maßgabe dieser Satzung. 

(2) Aufträge über Bauleistungen sind Verträge über Arbeiten jeder Art, durch die eine 
bauliche Anlage hergestellt, instandgehalten, geändert oder beseitigt wird. 

Lieferaufträge sind Verträge zur Beschaffung von Waren. 

Dienstleistungsaufträge sind Verträge über die Erbringung von Leistungen, die nicht 
unter die Sätze 2 und 3 fallen. Dazu zählen auch freiberufliche Leistungen. 

(3) Bei Aufträgen über Bauleistungen unterhalb des EU-Schwellenwertes sollen folgende 
Teile der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen angewendet werden: 

a) Teil B: Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen in 

der jeweils geltenden Fassung und 

b) Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen (ATV) in der jeweils geltenden 

Fassung. 
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(4) 

(5) 

(1) 

(2) 

(4) 

(1) 

(2) 

Bei Aufträgen über Liefer- und Dienstleistungen unterhalb des EU- Schwellenwertes soll 
die VOL Teil B vereinbart werden, soweit keine anderen vertraglichen Vereinbarungen 
getroffen werden. Dies gilt entsprechend für freiberufliche Leistungen. 

Ausgenommen von der Anwendung dieser Satzung sind, 

a) Aufträge an eine juristische Person des öffentlichen oder privaten Rechts, an der die 
Stadt Marsberg allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften zu mehr 
als 50 Prozent beteiligt ist, 

b) Verträge zwischen zwei oder mehreren öffentlichen Auftraggebern, 

c) die Vergabe sozialer Dienstleistungen nach Achtes Buch Sozialgesetzbuch -Kinder- 

und Jugendhilfe (SGB XIIl) und Neuntes Buch Sozialgesetzbuch -Rehabilitation und 
Teilhabe von Menschen mit Behinderungen (SGB 1IX). 

Bei Drittmittel- oder Fördermittelprojekten gelten vorrangig die jJeweils anzuwendenden 

Vorschriften der Mittelgeber. 

$& 3 Grundsätze der Vergabe 

Die Stadt Marsberg hat ihre Aufträge gemäß S 75a GO wirtschaftlich, effizient und 

sparsam unter Beachtung der Grundsätze von Gleichbehandlung, Nichtdiskriminierung 

und Transparenz zu vergeben. Bei der Anforderung von Angeboten soll zwischen den 
Unternehmen gewechselt werden. Eine örtliche Beschränkung des Wettbewerbs ist 

unzulässig. 

Die Wertgrenzen dieser Satzung und Schwellenwerte dürfen nicht dadurch umgangen 
werden, dass ein sachlich zusammenhängender Bedarf durch getrennte Aufträge geteilt 
bzw. gestückelt wird (Stückelungsverbot). 

Die Interessen kleinerer und mittlerer Unternehmen sind angemessen (z. B. durch Fach- 
bzw. Teillosbildung) zu berücksichtigen. Mehrere Teil- oder Fachlose dürfen ganz oder 
teilweise zusammen vergeben werden, wenn wirtschaftliche, technische, zeitliche oder 

personelle Gründe dies rechtfertigen. Die Entscheidung ist zu dokumentieren. 

Wenn für den Auftrag ein eindeutiges grenzüberschreitendes Interesse im Sinne einer 
Binnenmarktrelevanz besteht, ist eine angemessene Veröffentlichung der 
Auftragsvergabe sowie der gleichberechtigte Zugang für Wirtschaftsteilnehmer aus allen 
EU-Mitgliedstaaten sicherzustellen. 

$ 4 Dokumentation 

Das Vergabeverfahren ist von Anbeginn fortlaufend in Textform nach & 126b des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs zu dokumentieren, sodass die einzelnen Stufen des 

Verfahrens, die einzelnen Maßnahmen sowie die Begründung der einzelnen 
Entscheidungen festgehalten werden. 

Die Dokumentation sowie die Angebote, Teilnahmeanträge und ihre Anlagen sind 

mindestens für drei Jahre ab dem Tag des Zuschlags aufzubewahren. Anderweitige 

Vorschriften zur Aufbewahrung bleiben unberührt. 
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(1) 

8 5 Direktauftrag und Arten der Vergabe 

Ein Direktauftrag ©ohne Durchführung eines Vergabeverfahrens ist unter 
Berücksichtigung der Haushaltsgrundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit 
zulässig bei 

a) der Vergabe von Bauleistungen bis zu einem geschätzten Auftragswert von 
einschließlich 100.000 Euro (ohne Umsatzsteuer) je Gewerk und 

b) bei der Vergabe von Liefer- und Dienstleistungen bis zu einem geschätzten 

Auftragswert je Vertrag von einschließlich 50.000,00 Euro (ohne Umsatzsteuer). 

c) bei der Vergabe von Leistungen, die nur von Personen mit einer gesetzlich 

festgelegten Qualifikation erbracht werden dürfen und deren Vergütung gesetzlich 
verbindlich geregelt ist. 

d) bei der Vergabe von Leistungen, die nur von einem bestimmten Unternehmen 
erbracht oder bereitgestellt werden können; die Gründe der Ausschließlichkeit sind 
zu dokumentieren. 

e) bei der Vergabe von freiberuflichen Leistungen. 

Eine sparsame und wirtschaftliche Mittelverwendung kann beispielsweise durch eine 

formlose Abfrage bei mehreren Anbietern, eine Recherche im Internet, eine 

Bezugnahme auf eine zeitnahe vorhergehende Auftragsvergabe, eine VWVorab- 

Veröffentlichung der Beschaffungsabsicht oder ähnliche Maßnahmen sichergestellt und 
sollte auch entsprechend dokumentiert werden. Falls auf allgemeine Leistungsangebote 

am Markt -Prospekte, Kataloge, Internetangebote- zurückgegriffen wird, sollten diese 
Leistungsangebote sowie durchgeführte Preisvergleiche ebenfalls dokumentiert werden, 

z. B. durch Screenshots. 

Bei allen Verfahren kann mit den Bietern über den Angebotsinhalt und die Preise 
verhandelt werden. Dabei sind die Grundprinzipien Transparenz und Gleichbehandlung 

zwingend zu beachten. Der Verfahrensablauf ist den Bietern von Beginn an mitzuteilen. 

Die Vergabe von Aufträgen mit einem geschätzten Auftragswert oberhalb der nach 

Absatz 1 festgelegten Wertgrenzen kann beispielsweise nach Öffentlicher 
Ausschreibung, Beschränkter Ausschreibung mit oder ohne Teilnahmewettbewerb oder 

nach Verhandlungsvergabe mit oder ohne Teilnahmewettbewerb erfolgen. Mit einem 

Teilnahmewettbewerb fordert der Auftraggeber zunächst eine unbeschränkte Anzahl von 

Unternehmen öffentlich zur Abgabe von Teilnahmeanträgen auf. Jedes interessierte 
Unternehmen kann einen Teilnahmeantrag abgeben. 

Nachfolgende Regelungen sind zu beachten: 

a) Eine _ Verhandlungsvergabe mit oder ohne Teilnahmewettbewerb ist unter 

Berücksichtigung der Haushaltsgrundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit 
zulässig bei 

1. der Vergabe von Bauleistungen bis zu einem geschätzten Auftragswert je 

Gewerk von unterhalb 200.000 Euro (ohne Umsatzsteuer), 

2. der Vergabe von Liefer- und Dienstleistungen bis zu einem geschätzten 
Auftragswert je Vertrag unterhalb von 100.000 Euro (ohne Umsatzsteuer). 
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Bei Verhandlungsvergaben (mit oder ohne Teilnahmewettbewerb) werden Leistungen 

nach Aufforderung von mindestens drei Bietern vergeben. 

b) Eine _ Beschränkte Ausschreibung mit_oder ohne Teilnahmewettbewerb ist unter 
Berücksichtigung der Haushaltsgrundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit 
zulässig bei 

1. der Vergabe von Bauleistungen bis zu einem geschätzten Auftragswert je 
Gewerk von unterhalb 500.000 Euro (ohne Umsatzsteuer), 

2. der Vergabe von Liefer- und Dienstleistungen bis zu einem geschätzten 
Auftragswert je Vertrag unterhalb von 150.000 Euro (ohne Umsatzsteuer). 

Bei Beschränkten Ausschreibungen (mit oder ohne Teilnahmewettbewerb) werden 

Leistungen nach Aufforderung einer beschränkten Anzahl von Unternehmen zur 
Einreichung von Angeboten vergeben (mindestens drei). 

c) Darüber hinaus ist eine Öffentliche Ausschreibung unter Berücksichtigung der 
Haushaltsgrundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zulässig. Bei 
Öffentlichen Ausschreibungen werden Leistungen nach öffentlicher Aufforderung 

einer unbeschränkten Anzahl von Unternehmen zur Einreichung von Angeboten 

vergeben. 

(3) Bei Ööffentlichen Ausschreibungen und bei Teilnahmewettbewerben sind 
Auftragsbekanntmachungen auf den Internetseiten des Auftraggebers oder auf 

Internetportalen zu veröffentlichen. 

8 6 Markterkundung und Rahmenvereinbarung 

(1) Vor der Einleitung eines Vergabeverfahrens können Markterkundungen zur 

Vorbereitung der Auftragsvergabe und zur Unterrichtung der Unternehmen über die 
Auftragsvergabepläne und - anforderungen durchgeführt werden. Es können mit den 
Unternehmen vor Einleitung des Wettbewerbs Vorschläge zur Optimierung des 
Beschaffungsbedarfs erörtert werden. 

(2) Für einen wirtschaftlichen und xzweckmäßigen KEinkauf können Zz.B. 
Rahmenvereinbarungen abgeschlossen werden. Rahmenvereinbarungen sind 
Vereinbarungen zwischen einem oder mehreren Auftraggebern und einem oder 
mehreren Unternehmen, die dazu dienen, die Bedingungen für die öffentlichen 
Aufträge, die während eines bestimmten Zeitraums vergeben werden sollen, 
festzulegen, insbesondere in Bezug auf den Preis. Sie sollten eine Laufzeit von sechs 
Jahren nicht überschreiten, es sei denn, es liegt ein im Gegenstand der 

Rahmenvereinbarung begründeter Sonderfall vor. 

8& 7 Eignung und Ausschluss 

(1) Die Anforderungen an die Eignung der Bieter sind vor Beginn eines Verfahrens 

festzulegen. Hierbei kann der Auftraggeber im Hinblick auf die Befähigung und 
Erlaubnis zur Berufsausübung und die wirtschaftliche, finanzielle, technische und 

berufliche Leistungsfähigkeit Anforderungen stellen. 

(2) Bieter sind von der Teilnahme auszuschließen, wenn zwingende Ausschlussgründe 
nach 8 123 GWB vorliegen. Unter Berücksichtigung des Grundsatzes der 
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(3) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(1) 

(2) 

Verhältnismäßigkeit können Bieter von der Teilnahme ausgeschlossen werden, wenn 
fakultative Ausschlussgründe nach 8& 124 GWB vorliegen. 

Der Nachweis der Eignung und des Nichtvorliegens von Ausschlussgründen nach den 
88 123 und 124 GWB soll durch Eigenerklärungen erbracht werden. Über 
Eigenerklärungen hinausgehende Unterlagen können im Verlauf des Verfahrens nur 
von aussichtsreichen Bewerbern oder Bietern verlangt werden. Der Nachweis kann 

ganz oder teilweise durch die Teilnahme an Präqualifizierungssystemen erbracht 
werden. 

$ 8 Kommunikation und Korruptionsprävention 

Grundsätzlich ist einer durchgehend digitalen Beschaffung (insbesondere durch 
Vergabemanagementsystemen) der WVorzug zu geben. Der VWVersand der 
Vergabeunterlagen und der Eingang der Angebotsunterlagen sowie sämtliche 
Kommunikation bei Vergabeverfahren gemäß $ 5 Abs. 2 sollten daher möglichst auf 

digitalem Wege in Textform (& 126b BGB) über eine elektronische Vergabeplattform 
erfolgen. Ausnahmen, insbesondere bei geringwertigen Beschaffungen oder wenn der 

Bieterkreis nicht über entsprechende technische Möglichkeiten verfügt, sind jedoch 
ausdrücklich zugelassen. 

Bei Direktaufträgen nach 8 5 Abs. 1 ist eine Kommunikation per E-Mail möglich bis zu 
den in $ 5 Abs. 1 genannten Wertgrenzen. 

Bei der gesamten Kommunikation sowie beim Austausch und der Speicherung von 
Informationen muss der Auftraggeber die Integrität der Daten und die Vertraulichkeit der 

Teilnahmeanträge und Angebote einschließlich ihrer Anlagen gewährleisten. 

Der Auftraggeber unterrichtet jeden Bewerber und jeden Bieter über den Abschluss einer 
Rahmenvereinbarung oder die erfolgte Zuschlagserteilung. Gleiches gilt hinsichtlich der 
Aufhebung oder erneuten Einleitung eines Vergabeverfahrens. Der Auftraggeber 

unterrichtet auf Verlangen die nicht berücksichtigten Bieter über die wesentlichen 
Gründe für die Ablehnung ihres Angebots oder die Aufhebung des Verfahrens. 

Organmitglieder oder Mitarbeiter des Auftraggebers oder eines im Namen des 
Auftraggebers handelnden Beschaffungsdienstleisters, bei denen ein Interessenkonflikt 

besteht, dürfen in einem Vergabeverfahren nicht mitwirken. 

8 9 Vergabeunterlagen und Zuschlagskriterien 

In der Leistungsbeschreibung ist der Auftragsgegenstand so eindeutig wie möglich zu 
beschreiben, sodass die Beschreibung für alle Unternehmen im gleichen Sinne 

verständlich ist und die Angebote miteinander verglichen werden können. 
Leistungsbeschreibungen sind produktneutral zu formulieren. Abweichungen sind 
zulässig, soweit ihre Notwendigkeit sachlich begründet und dokumentiert wird. 

Wenn es nach Abwägen aller Umstände zweckmäßig ist, zusammen mit der 

Bauausführung auch den Entwurf für die Leistung dem Wettbewerb zu unterstellen, um 
die technisch, wirtschaftlich und gestalterisch beste sowie funktionsgerechteste Lösung 
der Aufgabe zu ermitteln, kann die Leistung durch ein Leistungsprogramm dargestellt 
werden (funktionale Ausschreibung). 
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(3) Bei der Markterkundung sowie in allen Phasen des Vergabeverfahrens können Aspekte 

der Qualität, der Nachhaltigkeit und der Innovation sowie umweltbezogene und soziale 
Kriterien integriert werden. 

(4) Der Zuschlag wird auf das wirtschaftlichste Angebot erteilt. Zuschlagskriterien können 

insbesondere Qualität, Zweckmäßigkeit, Zeit, Nachhaltigkeit, Lebenszyklus- und 
Betriebskosten sowie der Preis sein. Die Zuschlagskriterien sind so festzulegen, dass 

sie sowohl auf Hauptangebote als auch auf Nebenangebote anwendbar sind. Sie 
müssen mit dem Auftragsgegenstand in Verbindung stehen. Es ist auch zulässig, dass 
der Preis das einzige Zuschlagskriterium ist. 

8 10 Fristen 

Binde-, Teilnahme- und Angebotsfristen sind an der Komplexität der zu vergebende Leistung 
zu orientieren und angemessen festzulegen. Die Verlängerung von Fristen ist zulässig. 

8 11 Vertrags- und Auftragsänderungen 

(1) Vertrags- und Auftragsänderungs-, insbesondere etwaige Vertragsverlängerungs- 
optionen sind ausdrücklich und eindeutig in den Vergabeunterlagen zu regeln. 

(2) Für die Änderung eines öffentlichen Liefer- oder Dienstleistungsauftrags ohne 

Durchführung eines neuen Vergabeverfahrens gilt $ 132 Absatz 1, 2 und 4 des Gesetzes 

gegen Wettbewerbsbeschränkungen entsprechend. Darüber hinaus ist die Änderung 
eines öffentlichen Auftrags ohne Durchführung eines neuen Vergabeverfahrens zulässig, 

wenn sich der Gesamtcharakter des Auftrags nicht ändert und der Wert der Änderung 
nicht mehr als 20 Prozent des ursprünglichen Auftragswertes beträgt. Bei mehreren 

aufeinander folgenden Änderungen ist der Gesamtwert der Änderungen maßgebilich. 

(3) Vertragsänderungen nach der VOB/B erfordern kein neues Vergabeverfahren; 
ausgenommen davon sind Vertragsänderungen nach $ 1 Abs. 4 Satz 2 VOB/B. Soweit 
eine beabsichtigte Vertragsänderung nicht unter Satz 1 fällt, sind die Regelungen des 
Asatzes 2 entsprechend anzuwenden. 

$ 12 Angebote 

(1) Der Auftraggeber kann Neben- und weitere Hauptangebote zulassen. Fehlt eine 
entsprechende Angabe, sind keine Neben- und weitere Hauptangebote zugelassen. 

(2) Bei der Öffnung (Submission) ist eine Niederschrift in Textform zu fertigen, in der die 

beiden Vertreter des Auftraggebers zu benennen sind. Der Niederschrift ist eine 
Aufstellung mit folgenden Angaben beizufügen: 

a) Name und Anschrift der Bieter, 
b) die Endbeträge der Angebote oder einzelner Lose, 

c) Preisnachlässe ohne Bedingungen, 
d) Anzahl der jeweiligen Neben- und weiteren Hauptangebote. 

Nur die am jeweiligen Vergabeverfahren teilnehmenden Bieter sind berechtigt, am 

vorgenannten Termin teilzunehmen. 
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(3) 

(4) 

(S) 

Vor der Auftragsvergabe ist eine formale und inhaltliche Plausibilitätsprüfung der 

Angebote durchzuführen. Angebote, bei denen Zweifel an der Plausibilität oder 
Preisauffälligkeiten bestehen, sind aufzuklären und zu dokumentieren. 

Angebote, die nicht wertbar sind, sind auszuschließen. Angebote, die nicht in der 
vorgegebenen Frist eingegangen sind, sollen ausgeschlossen werden. 

Der öffentliche Auftraggeber kann den Bewerber oder Bieter auffordern, fehlende 
Unterlagen zu übermitteln oder unvollständige oder fehlerhafte Unterlagen zu ergänzen, 
zu erläutern, zu vervollständigen oder zu korrigieren. 

8 13 Aufhebung 

Der Auftraggeber ist nicht verpflichtet, den Zuschlag zu erteilen. Im Übrigen ist der 
Auftraggeber berechtigt, ein Vergabeverfahren ganz oder teilweise aufzuheben. 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

8 14 Bietergemeinschaften und Nachunternehmen 

Bei Bau-, Liefer- und Dienstleistungen sind Bietergemeinschaften zugelassen, sofern sie 
sich im Zuschlagsfall gesamtschuldnerisch verpflichten und eine bevollmächtigte Person 
als Vertretung benennen. Bewerber- und Bietergemeinschaften sind wie Einzelbewerber 
und -bieter zu behandeln. 

Der Einsatz von Nachunternehmen ist zulässig. Die Gemeinde kann sich vorbehalten, 
den Einsatz von Nachunternehmen auszuschließen. Die vorgesehenen Unteraufträge 
sind mit dem Angebot anzugeben. Der Auftraggeber kann sich die Zustimmung zu 
späteren Änderungen vorbehalten. Die Eignung der Nachunternehmen ist im gleichen 
Umfang nachzuweisen, wie die der Hauptbietenden. 

Für Bauleistungen gilt, dass Bietergemeinschaften Einzelbietern gleichzusetzen sind, 
wenn sie die Arbeiten im eigenen Betrieb oder in den Betrieben der Mitglieder ausführen. 

Vereinbarungen zwischen Unternehmen, Beschlüsse von Unternehmensvereinigungen 
und aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen, die eine Verhinderung, Einschränkung 

oder Verfälschung des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken, sind verboten. 

8 15 Inkrafttreten/Übergangsregelungen 

Diese Satzung tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft. Für Vergabeverfahren, die bis 

zum 31. Dezember 2025 begonnen wurden, gelten die Kommunalen Vergabegrundsätze NRW 
vom 28. August 2018 in der zuletzt geltenden Fassung fort. 
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Bekanntmachungsanordnung 

Vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 

Die Verletzungen von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 
(GV. NW. 1994 S. 666) in der zurzeit gültigen Fassung kann nach Ablauf von sechs 
Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sel 

denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 

Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung ist nicht ordanungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Marsberg vorher 

gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

Marsberg, den 09.02.2026 
Der Bürgermeister 
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